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Sitzung vom 13. September 1995 

2704. Bau- und Niveaulinien (Genehmigung) 
Am 17. August 1995 ersuchte der Gemeinderat Dürnten um Geneh­
migung seines Beschlusses vom 7. Dezember 1993 betreffend die Auf­
hebung von Baulinien an der Bubikoncrstrasse zwischen der Südum­
fahrung S-18 bis Rothus. 

Das gesetzliche Festsetzungsvcrfahren wurde ordnungsgemäss 
durchgeführt. Die technische Überprüfung der Vorlage gibt zu keinen 
Beanstandungen Anlass. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regie~ungsrat: 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Dürntcn vom 7. Dezember 
1993 betreffend die Aufhebung von Baulinien an der Bubikonerstras­
se zwischen der Südumfahrung S-18 bis Rothns wird gemäss den ein­
gereichten Plänen genehmigt. 

Tl. Der Gemeinderat Dürnten wird eingeladen, die vorste.bendc 
Genehmigung öffentlich hckanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Dürnten, 8635 Dürntcn (unte.r 
Rücksendung eines Baulinienplans mit Genehmigungsvermerk), so­
wie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Vor dem Regie.rungsrat 

Der Staatsschreiber: 
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